
Beschlussvorlage  

der Fachgruppe der Reisebüros 

über die Grundumlage 2022 
 
 

 

6/04 

 
FG Reisebüros 

Beschluss der 
Fachgruppentagung  
vom 01.10.2021. 
Dieser Beschluss tritt 
mit 01.01. des auf 
die Beschlussfassung 
folgenden Jahres in 
Kraft. 

 

 

 

 

 ein fester Betrag für jede zum 31.12. des Vorjahres gemeldete Betriebsstätte, zumindest jedoch auf Basis 

einer Betriebsstätte: 

 je nach Anzahl der Beschäftigten zum 31.12. des Vorjahres ein fester Betrag nach folgenden Kategorien: 

  

Bis 2 

Beschäftigte 

 

3 – 7 

Beschäftigte 

 

8 – 15 

Beschäftigte 

 

16 –25  

Beschäftigte 

 

26 – 50 

Beschäftigte 

 

51 -100  

Beschäftigte 

 

Über 100   

Beschäftigte 

 

Reisebüro 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 Ruht die (ruhen alle) gemäß § 2 Abs. 1 WKG mitgliedschaftsbegründende(n) Berechtigung(en) für die 

gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist folgender Betrag zu entrichten 
 

 Keine Staffelung nach der Rechtsform 

 

  

 € 265,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 132,50 

 


